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Dritte Verordnung zur Änderung von Rechtsverordnungen

zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2

 

Vom 6. Mai 2020

 

 

Auf Grund der §§ 32, 28 Absatz 1 Satz 1 und 2, 33 in Verbindung mit § 73 Absatz 1a Nummer 6 
und 24, § 75 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 3, 4 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 durch Artikel 1 Nummer 6 des Gesetzes vom 27. März 
2020 (BGBl. I S. 587) neu gefasst und § 73 Absatz 1a Nummer 24 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 
11 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) geändert worden sind, sowie des § 10 des 
Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV.NRW. S. 218) verordnet das Mi-
nisterium für Arbeit, Gesundheit und Soziales:

 

 

Artikel 1 
Änderung der Coronaschutzverordnung

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 1 / 14

https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2020-16d
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2020-s316d


 

Die Coronaschutzverordnung vom 22. März 2020 (GV. NRW. S. 178a), die zuletzt durch Artikel 3 
der Verordnung vom 1. Mai 2020 (GV. NRW. S. 333b) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

 

1. § 1 wird wie folgt geändert:

 

a) In Absatz 1 Nummer 2 wird die Angabe „SGB XII“ durch die Wörter „Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch“ ersetzt.

 

b) In Absatz 3 werden die Wörter „Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coro-
navirus SARS-CoV-2 in Bezug auf Ein- und Rückreisende (CoronaEinreiseVO)“ durch das Wort 
„Coronaeinreiseverordnung“ ersetzt.

 

2. Dem § 4 werden die folgenden Absätze 4 und 5 angefügt:

 

„(4) Ausgenommen von Absatz 1 sind der Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeit-
sport auf öffentlichen oder privaten Freiluftsportanlagen sowie im öffentlichen Raum, wenn die-
ser kontaktfrei durchgeführt wird, geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz, 
zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines Abstands von mindestens 1,5 Metern 
zwischen Personen (auch in Warteschlangen) sichergestellt sind. Die Nutzung von Dusch- und 
Waschräumen, Umkleide-, Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen sowie das Betre-
ten der Sportanlage durch Zuschauer sind bis auf weiteres untersagt; bei Kindern unter 12 Jah-
ren ist das Betreten der Sportanlage durch jeweils eine erwachsene Begleitperson zulässig.

(5) Abweichend von den Absätzen 1 und 4 sind der Reitsport, Reitunterricht, Voltigieren und 
Kutschfahren auch in Reitschulen, Reithallen und sonstigen nicht unter freiem Himmel befindli-
chen Reitsportanlagen zulässig, wenn geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zum Infektions-
schutz, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines Abstands von mindestens 1,5 
Metern zwischen Personen sichergestellt sind; die Nutzung von Dusch- und Waschräumen, Um-
kleide-, Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen sowie das Betreten der Reitsport-
anlage durch Zuschauer sind bis auf weiteres untersagt, bei Kindern unter 12 Jahren ist das Be-
treten der Reitsportanlage durch jeweils eine erwachsene Begleitperson zulässig.“

 

3. § 5 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 2 / 14



 

a) Satz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

 

„3. das Prüfungswesen zu Nummern 1 und 2 sowie sonstige staatliche Prüfungen,“

 

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

 

„Für Sportangebote gilt § 4.“

 

4. In § 6 Absatz 5 wird die Angabe „50 Metern“ durch die Angabe „25 Metern“ ersetzt.

 

5. In § 9 Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „50 Metern“ durch die Angabe „25 Metern“ ersetzt.

 

6. § 11 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

 

a) In Satz 1 Nummer 2 wird nach dem Wort „Gesellschaften, “ das Wort „Gemeinschaften, “ ein-
gefügt.

 

b) In Satz 2 wird nach dem Wort „zwischen“ das Wort „Personen“ eingefügt.

 

7. Dem § 12 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

 

„Satz 2 Nummer 1 gilt unabhängig davon, ob die Betroffenen in häuslicher Gemeinschaft leben; 
Umgangsrechte sind uneingeschränkt zu beachten.“

 

8. § 12a Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
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„(2) Inhaber, Leiter und Beschäftigte sowie Kunden, Nutzer und Patienten sind zum Tragen einer 
Mund-Nase-Bedeckung im Sinne von Absatz 1 Satz 3 verpflichtet

1. in Museen, Ausstellungen, Galerien, Schlössern, Burgen, Gedenkstätten und ähnlichen Einrich-
tungen nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1,

2. in geschlossenen Räumlichkeiten von Tierparks, Zoologischen und Botanischen Gärten sowie 
Garten- und Landschaftsparks nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2,

3. beim praktischen Fahrunterricht und der Fahrprüfung nach § 5 Absatz 2 Satz 2,

4. in Verkaufsstellen und Handelsgeschäften im Sinne von § 6, auf Wochenmärkten, bei der Ab-
holung von Speisen und Getränken innerhalb von gastronomischen Einrichtungen nach § 9 so-
wie auf sämtlichen Allgemeinflächen von Einkaufszentren, „Shopping Malls“, „Factory Outlets“ 
und vergleichbaren Einrichtungen im Sinne von § 10,

5. in sämtlichen Verkaufs- und Ausstellungsräumen von Handwerkern und Dienstleistern sowie 
bei der Erbringung und Inanspruchnahme von Handwerks- und Dienstleistungen, die ohne Ein-
haltung eines Sicherheitsabstands von 1,5 m zum Kunden erbracht werden (§ 7 Absatz 3 Satz 2),

6. in Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen des Gesundheitswesens,

7. bei der Nutzung von Beförderungsleistungen des Personenverkehrs und seiner Einrichtungen

sowie in Warteschlangen vor einer der in den Nummern 1, 2 und 4 bis 7 genannten Einrichtun-
gen.

Dies gilt nicht für Kinder bis zum Schuleintritt und Personen, die aus medizinischen Gründen kei-
ne Mund-Nase-Bedeckung tragen können. Die Verpflichtung nach Satz 1 kann für Inhaber, Leiter 
und Beschäftigte durch gleich wirksame Schutzmaßnahmen (Abtrennung durch Glas, Plexiglas 
o.ä.) ersetzt werden. Die Mund-Nase-Bedeckung kann vorübergehend abgelegt werden, wenn 
das zur Ermöglichung einer Dienstleistung oder ärztlichen Behandlung oder aus anderen Grün-
den (z.B. Kommunikation mit einem gehörlosen oder schwerhörigen Menschen) zwingend erfor-
derlich ist.“

 

9. § 16 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 

„(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 in Verbindung mit §§ 32, 28 Absatz 
1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 2 Absatz 1 die erforderlichen Maßnahmen zur Erschwerung des Vireneintrags, zum 
Schutz von Patienten, Bewohnern oder Personal oder zur Einsparung von Schutzausrüstung 
nicht ergreift,

2. entgegen § 2 Absatz 2 Satz 1 Besuche abstattet,
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3. entgegen § 2 Absatz 2 Satz 2 Ausnahmen vom Besuchsverbot erteilt, ohne die Vorgaben zu 
Schutzmaßnahmen und Hygieneunterweisung zu befolgen,

4. entgegen § 2 Absatz 3 Einrichtungen betreibt oder nicht die erforderlichen Vorkehrungen zur 
Hygiene, zur Zutrittssteuerung oder zur Gewährleistung des Mindestabstands (auch in Warte-
schlangen) trifft,

5. entgegen § 2 Absatz 4 öffentliche Veranstaltungen durchführt oder daran teilnimmt,

6. entgegen § 3 Absatz 1 eine Einrichtung oder Begegnungsstätte betreibt,

7. entgegen § 3 Absatz 2 eine Einrichtung betreibt, ohne die aufgeführten Schutzmaßnahmen si-
cherzustellen,

8. entgegen § 3 Absatz 3 ein Autokino, ein Autotheater usw. betreibt, ohne die aufgeführten 
Schutzmaßnahmen sicherzustellen,

9. entgegen § 4 Absatz 1 Sportbetrieb durchführt oder daran teilnimmt,

10. entgegen § 4 Absatz 4 auf der Sportanlage keine geeigneten Vorkehrungen zur Hygiene, zur 
Zutrittssteuerung oder zur Gewährleistung des Mindestabstands (auch in Warteschlangen) trifft, 
die Nutzung von Dusch- und Waschräumen, Umkleide-, Gesellschafts- und sonstigen Gemein-
schaftsräumen oder das Betreten der Sportanlage durch Zuschauer zulässt,

11. entgegen § 4 Absatz 5 die Nutzung von Dusch- und Waschräumen, Umkleide-, Gesell-
schafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen oder das Betreten der Reitsportanlage durch Zu-
schauer zulässt,

12. entgegen § 5 Absatz 2 Bildungsangebote, Unterrichtsveranstaltungen oder Prüfungen durch-
führt, ohne die aufgeführten Schutzmaßnahmen sicherzustellen,

13. entgegen § 5 Absatz 3 Zugangsbeschränkungen oder Schutzauflagen nicht verhängt,

14. entgegen § 6 Absatz 3 Satz 1 eine Verkaufsstelle betreibt,

15. entgegen § 6 Absatz 3 Satz 2 Halbsatz 2 die Abholung bestellter Waren ohne Sicherstellung 
der Kontaktfreiheit ermöglicht,

16. entgegen § 6 Absatz 4 keine geeigneten Vorkehrungen zur Hygiene, zur Zutrittssteuerung 
oder zur Gewährleistung des Mindestabstands (auch in Warteschlangen) trifft oder eine Über-
schreitung der Höchstzahl von Kunden zulässt,

17. entgegen § 6 Absatz 5 in der Verkaufsstelle oder im Umkreis von 25 Metern um die Verkaufs-
stelle dort erworbene Lebensmittel verzehrt,

18. entgegen § 7 Absatz 2 in Verbindung mit § 6 Absatz 4 keine geeigneten Vorkehrungen zur 
Hygiene, zur Zutrittssteuerung oder zur Gewährleistung des Mindestabstands (auch in Warte-
schlangen) trifft,

19. entgegen § 7 Absatz 3 Satz 1 Dienstleistungen oder Handwerksleistungen erbringt,
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20. entgegen § 7 Absatz 3 Satz 3 Leistungen erbringt, ohne die allgemeinen Hygiene- und Infek-
tionsschutzregeln zu beachten oder auf eine möglichst kontaktarme Erbringung zu achten,

21. entgegen § 7 Absatz 4 Leistungen erbringt, ohne die in der Anlage zu dieser Verordnung 
festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards zu beachten,

22. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1 Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken durchführt 
oder wahrnimmt,

23. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 3 ohne geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Zutrittssteue-
rung oder zur Gewährleistung des Mindestabstands (auch in Warteschlangen) Gemeinschafts-
einrichtungen betreibt oder Gäste beherbergt,

24. entgegen § 8 Absatz 2 Reisebusreisen durchführt oder daran teilnimmt,

25. entgegen § 9 Absatz 1 Satz 1 eine gastronomische Einrichtung betreibt,

26. entgegen § 9 Absatz 1 Satz 2 keine geeigneten Vorkehrungen zur Hygiene, zur Zutrittssteue-
rung oder zur Gewährleistung des Mindestabstands (auch in Warteschlangen) trifft,

27. entgegen § 9 Absatz 2 Satz 2 beim Außer-Haus-Verkauf von Speisen oder Getränken keine 
geeigneten Vorkehrungen zur Hygiene, zur Zutrittssteuerung oder zur Gewährleistung des Min-
destabstands (auch in Warteschlangen) trifft,

28. entgegen § 9 Absatz 2 Satz 3 den Verzehr im Innen- oder Außenbereich der gastronomi-
schen Einrichtung duldet,

29. entgegen § 9 Absatz 2 Satz 3 in einer gastronomischen Einrichtung oder im Umkreis von 25 
Metern dort erworbene Speisen oder Getränke verzehrt,

30. entgegen § 10 Satz 1 ein Einkaufszentrum, eine „Shopping Mall“, ein „Factory Outlet“ oder ei-
ne vergleichbare Einrichtung zu einem anderen Zweck betritt, als dort zulässigerweise betriebe-
ne Handels-, Handwerks-, Dienstleistungs- oder Gastronomie-Einrichtungen aufzusuchen,

31. entgegen § 10 Satz 2 in Verbindung mit § 6 Absatz 4 keine geeigneten Vorkehrungen zur Hy-
giene, zur Zutrittssteuerung oder zur Gewährleistung des Mindestabstands (auch in Warte-
schlangen) trifft,

32. entgegen § 10 Satz 3 Speisen oder Getränke in dem Einkaufszentrum, der „Shopping Mall“, 
dem „Factory Outlet“ oder der vergleichbaren Einrichtung verzehrt, 

33. entgegen § 11 Absatz 5 Satz 2 keine geeigneten Vorkehrungen zur Hygiene, zur Zutritts-
steuerung oder zur Gewährleistung des Mindestabstands (auch in Warteschlangen) trifft,

34. entgegen § 12 Absatz 5 an einem Picknick oder einem Grillen auf einem öffentlichen Platz 
oder einer öffentlichen Anlage beteiligt ist,

ohne dass es zusätzlich einer Zuwiderhandlung gegen eine vollziehbare Anordnung auf Grund 
dieser Verordnung bedarf.“

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 6 / 14



 

10. In § 17 wird die Angabe „10. Mai“ durch die Angabe „11. Mai“ ersetzt.

 

 

 

Artikel 2 
Weitere Änderung der Coronaschutzverordnung

 

Die Coronaschutzverordnung vom 22. März 2020 (GV. NRW. S. 178a), die zuletzt durch Artikel 1 
dieser Verordnung geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 

1. § 2 wird wie folgt gefasst:

 

 „§ 2 
Stationäre Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen

 

(1) Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, vollstationäre Einrichtungen der 
Pflege und besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe sowie ähnliche Einrichtungen haben 
die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintrag von Coronaviren zu erschweren und 
Patienten, Bewohner und Personal zu schützen. Hierbei sind insbesondere die Richtlinien und 
Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zu beachten.

(2) In Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sind keine Besuche zulässig, 
die nicht

1. der medizinischen oder pflegerischen Versorgung dienen,

2. aus Rechtsgründen (insbesondere zwingende Angelegenheiten im Zusammenhang mit einer 
rechtlichen Betreuung) erforderlich sind oder

3. nach Maßgaben der jeweiligen Einrichtungsleitung unter den Richtlinien und Empfehlungen 
des Robert Koch-Instituts entsprechenden Hygienevorgaben zugelassen werden; dabei sollen 
insbesondere medizinisch oder ethisch-sozial gebotene Besuche ermöglicht werden (z.B. auf 
Geburts- und Kinderstationen sowie bei Palliativpatienten).

(3) Besuche in vollstationären Einrichtungen der Pflege und besonderen Wohnformen der Ein-
gliederungshilfe sowie ähnlichen Einrichtungen müssen zur Vermeidung von Infektionsgefahren 
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unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Richtlinien und Empfehlungen des Robert Koch-In-
stituts organisiert und durchgeführt werden. Hierzu muss seitens der Einrichtung insbesondere 
sichergestellt sein, dass

1. die Besuche auf maximal einen Besuch pro Tag und Bewohner von maximal zwei Personen 
beschränkt sind,

2. bei den Besuchern ein Kurzscreening durchgeführt wird (Erkältungssymptome, COVID-19 In-
fektion, Kontakt mit Infizierten oder Risikopersonen),

3. die Besucher mindestens durch Aushang über die aktuellen Hygienevorgaben (Schutzausrüs-
tung, Nieshygiene, Abstandsgebot usw.) informiert und diese eingehalten werden,

4. die Besucher sich vor und nach dem Besuchskontakt die Hände waschen und desinfizieren,

5. die Besucher während des Besuchs einen grundsätzlichen Abstand von mindestens 1,5 Me-
tern zur besuchten Person einhalten; ist die Einhaltung des Mindestabstands aus medizinischen 
oder ethisch-sozialen Gründen nicht möglich, kann die Einrichtungsleitung zusätzliche Infekti-
onsschutzmaßnahmen anordnen,

6. die Besuche in besonderen Besucherbereichen außerhalb oder innerhalb des Gebäudes statt-
finden, in denen ein Kontakt der Besucher mit den übrigen Bewohnern vermieden wird; aus-
nahmsweise ist ein Besuch auf einem Bewohnerzimmer möglich, wenn in der Einrichtung kein 
besonderer Besucherbereich eingerichtet werden kann oder wenn dies aus ethisch-sozialen 
oder medizinischen Gründen geboten ist; in Pflegeeinrichtungen dürfen Besuche auf den Zim-
mern der Bewohner nur durch jeweils eine Person erfolgen; in besonderen Wohnformen der Ein-
gliederungshilfe sind Besuche auf den Einzelzimmern grundsätzlich alternativ zu Besuchen in 
besonderen Besucherbereichen zulässig,

7. ein Besuchsregister geführt wird, in dem der Name des Besuchers, das Datum und die Uhrzei-
ten des Besuchs sowie der besuchte Bewohner erfasst werden, und

8. Besuche unterbleiben, wenn und soweit in der Einrichtung bei Bewohnern oder Beschäftigten 
eine COVID-19-Infektion festgestellt wurde.

Die Einrichtungsleitung kann eine zeitliche Begrenzung der Besuche (z.B. auf maximal zwei 
Stunden) sowie im Einzelfall eine Begleitung der Besuche durch Beschäftigte der Einrichtung 
oder dort ehrenamtlich tätige Dritte vorgeben. Erfolgt der Besuch in einem gesonderten Besu-
cherbereich, bei dem ein infektionsgefährdender Kontakt zwischen besuchenden und besuchten 
Personen baulich ausgeschlossen ist, kann auf eine persönliche Schutzkleidung nach Satz 2 
Nummer 3 und die Einhaltung des Mindestabstands verzichtet werden.

(4) Neben den Besuchen nach Absatz 3 sollen die Einrichtungen Dienstleistern zur medizinisch- 
pflegerischen Versorgung und zur weiteren Grundversorgung (Friseure, Fußpflege) unter stren-
gen Hygienevorgaben einen Zugang zu den Einrichtungen ermöglichen.

(5) Zur Umsetzung der Vorgaben nach Absatz 3 haben die Einrichtungen unter Berücksichtigung 
der einrichtungsbezogenen Rahmenbedingungen ein Besuchskonzept unter Darstellung der vor-
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gesehenen Hygienemaßnahmen zu erstellen. Hierbei ist dem Beirat der Nutzerinnen und Nutzer 
der Einrichtung die Gelegenheit zur Mitwirkung zu geben. Es ist ferner mit den Bewohnern und 
deren Angehörigen zu kommunizieren. Auf Basis des Konzeptes kann die Einrichtungsleitung 
über die Regelungen des Absatzes 3 hinausgehende Besuche zulassen, wenn besondere Grün-
de vorliegen, die dies unter Beachtung des Absatzes 1 ermöglichen. Das Konzept ist der nach 
dem Wohn- und Teilhabegesetz zuständigen Behörde spätestens bis zum 26. Mai 2020 zur 
Kenntnis zu geben.

(6) Hält die Einrichtungsleitung eine Umsetzung der Regelungen der Absätze 3 bis 5 aus Grün-
den des Infektionsschutzes nicht für möglich und beabsichtigt deshalb, Besuche nach § 19 Ab-
satz 2 des Wohn- und Teilhabegesetzes zu untersagen, so muss sie dies vorab der nach dem 
Wohn- und Teilhabegesetz zuständigen Behörde anzeigen und jeweils nach Ablauf von zwei 
Wochen die Gründe hierfür erneut darlegen. Die zuständige Behörde kann eine Durchführung 
der Besuchsregelung nach den Absätzen 3 bis 5 gemäß § 15 Absatz 2 des Wohn- und Teilhabe-
gesetzes anordnen.

(7) Bewohner und Patienten der in Absatz 1 genannten Einrichtungen dürfen diese alleine oder 
mit Bewohnern, Patienten oder Beschäftigten derselben Einrichtung verlassen, wenn sie dabei 
auf die gebotene Kontaktvermeidung zu anderen Personen achten. Bewohner von Pflegeeinrich-
tungen können die Einrichtung auch in Begleitung von Personen, die Besuche nach Absatz 3 
vornehmen dürfen, kurzfristig und unter Vermeidung ungeschützter Kontakte mit Dritten verlas-
sen. Bewohner von Wohnformen der Eingliederungshilfe können die Einrichtung grundsätzlich 
bei Beachtung der allgemeinen Infektionsschutzstandards ohne Einschränkung verlassen; die 
Einrichtungsleitungen können im Ausnahmefall besondere Infektionsschutzmaßnahmen im Zu-
sammenhang mit dem Verlassen der Einrichtung anordnen, wenn in dem Wohnangebot außerge-
wöhnliche Infektionsrisiken bestehen oder eine besondere Vulnerabilität der anderen dort leben-
den Menschen dies erfordert.

(8) Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen für Bewohner, 
Patienten und Besucher müssen geschlossen werden. Sie können allerdings als besondere Be-
sucherbereiche nach Absatz 3 Satz 2 Nummer 6 ausgestaltet werden. Ausnahmsweise darf die 
Einrichtungsleitung den Betrieb von Kantinen und Cafeterien für die Beschäftigten der Einrich-
tung und von Speisesälen für die notwendige Versorgung von Patienten und Bewohnern auf-
rechterhalten; dabei sind die erforderlichen Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zu-
tritts und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen (auch in 
Warteschlangen) zu treffen.

(9) Sämtliche öffentlichen Veranstaltungen wie beispielsweise Vorträge, Lesungen, Informati-
onsveranstaltungen sind in den Einrichtungen nach Absatz 1 untersagt.“

 

2. § 16 Absatz 2 Nummer 2 bis 5 wird wie folgt gefasst:

 

„2. entgegen § 2 Absatz 3 Satz 2 die dort genannten Maßnahmen zur Vermeidung von Infekti-
onsgefahren bei Besuchen nicht sicherstellt,
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3. entgegen § 2 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 bei dem Kurzscreening wahrheitswidrige Angaben 
macht,

4. entgegen § 2 Absatz 8 Einrichtungen betreibt oder nicht die erforderlichen Vorkehrungen zur 
Hygiene, zur Zutrittssteuerung oder zur Gewährleistung des Mindestabstands (auch in Warte-
schlangen) trifft,

5. entgegen § 2 Absatz 9 öffentliche Veranstaltungen durchführt oder daran teilnimmt,“

 

 

 

Artikel 3 
Änderung der Coronabetreuungsverordnung

 

Die Coronabetreuungsverordnung vom 2. April 2020 (GV. NRW. S. 212), die zuletzt durch die 
Verordnung vom 5. Mai 2020 (GV. NRW. S. 312c) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 

1. In § 3 Absatz 2a Satz 1 wird das Wort „zusätzlich“ gestrichen.

 

2. In § 5 Absatz 2 wird die Angabe „10. Mai“ durch die Angabe „30. Mai“ ersetzt.

 

 

 

Artikel 4 
Weitere Änderung der Coronabetreuungsverordnung

 

Die Coronabetreuungsverordnung vom 2. April 2020 (GV. NRW. S. 212), die zuletzt durch Artikel 
3 dieser Verordnung geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 

1. § 4 wird wie folgt gefasst:
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„§ 4

Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen

 

(1) Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch haben 
allen Nutzerinnen und Nutzern den Zutritt zu versagen.

(2) Unter Ausnahme von Absatz 1 soll die Pflege und Betreuung von Nutzerinnen und Nutzern er-
folgen, die im eigenen häuslichen Umfeld untergebracht sind und deren Betreuungs- oder Pfle-
geperson zum Personal eines der in Anlage 1 (bis zum 22. April 2020) bzw. der Anlage 2 (ab dem 
23. April 2020) zu dieser Verordnung genannten Bereiche gehört, wenn diese Betreuungs- oder 
Pflegeperson in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich unabkömmlich ist und eine private Betreuung 
insbesondere durch Familienangehörige oder die Ermöglichung flexibler Arbeitszeiten und Ar-
beitsgestaltung (z.B. Home-Office) nicht gewährleistet werden kann.

(3) Die Unabkömmlichkeit ist der betreffenden Einrichtung gegenüber durch eine schriftliche Be-
stätigung des jeweiligen Arbeitgebers nachzuweisen. Steht die betreffende Person nicht in ei-
nem Verhältnis abhängiger Beschäftigung (Selbstständige), wird der vorgenannte Nachweis 
durch eine entsprechende Eigenerklärung ersetzt.

 (4) Ausgenommen vom Betretungsverbot nach Absatz 1 sind außerdem Nutzerinnen und Nutzer 
von Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch, deren 
häusliche Versorgung bei Wegfall der teilstationären Pflege und Betreuung glaubhaft gefährdet 
wäre. Über die Gewährung einer Ausnahmeregelung entscheidet die Leitung der bisher genutz-
ten Einrichtung im Einzelfall unter Abwägung der Gesamtumstände – insbesondere der erhöhten 
Gefahren durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 einerseits und einer drohenden unzu-
reichenden häuslichen Versorgung sowie verbesserter Schutzvorkehrungen bei einer Reduzie-
rung der Zahl der in der Einrichtung zu versorgenden Personen andererseits.

(5) Die Regelung des Absatzes 1 gilt auch für Betreuungsgruppen, die als Angebote zur Unter-
stützung im Alltag im Sinne der Anerkennungs- und Förderungsverordnung (AnFöVO) anerkannt 
wurden. Dasselbe gilt für interdisziplinäre oder heilpädagogische Frühförderstellen, heilpädago-
gische Praxen und Autismuszentren, soweit es sich nicht um Einzelfördermaßnahmen handelt.

(6) Zu den in den Absätzen 2 und 4 bestimmten Ausnahmen gilt, dass ein zumutbarer Transport 
für den Hin- und Rückweg sicherzustellen ist, der die derzeit besonderen Risiken durch eine In-
fektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 berücksichtigt.“

 

2. Nach § 4 wird folgender § 4a eingefügt:

 

„§ 4a

Tagesstrukturierende Einrichtungen, Werkstätten für behinderte Menschen,
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Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation

 

(1) Tagesstrukturierende Einrichtungen der Eingliederungshilfe oder vergleichbare Angebote, 
Werkstätten für behinderte Menschen sowie Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation dürfen 
ihre Leistungen nur als Vor-Ort-Betrieb erbringen, wenn die räumlichen, personellen und hygie-
nischen Voraussetzungen vorliegen, um die jeweils aktuell geltenden Richtlinien und Empfehlun-
gen des Robert Koch-Instituts und der Arbeitsschutzstandards unter besonderer Berücksichti-
gung der Risiken des zu betreuenden Personenkreises umzusetzen.

(2) Leistungsberechtigten der in Absatz 1 genannten Einrichtungen ist der Zutritt zu den Einrich-
tungen durch die Leitung der Einrichtung zu untersagen, wenn bei ihnen trotz individuell ange-
messener Unterweisung die zum Infektionsschutz erforderlichen Hygienevorgaben nicht einge-
halten werden können. Dies gilt nicht für Personen, deren pflegerische oder soziale Betreuung 
ohne die Nutzung der in Absatz 1 genannten Einrichtungen nicht sichergestellt ist. Für diese ist 
eine Notbetreuung jenseits der normalen Angebote der Einrichtung sicherzustellen.

(3) Bei der Öffnung der in Absatz 1 genannten Angebote nach der Schließung ist eine schrittwei-
se Aufnahme von Nutzerinnen und Nutzern zu gewährleisten, um die erfolgreiche Umsetzung 
der Hygiene- und Infektionsschutzregelungen nicht zu gefährden. Begleitend hierzu sind von 
den Einrichtungen unter Beteiligung von Interessenvertretungen von Menschen mit Behinderun-
gen Öffnungskonzepte inklusive Hygienerichtlinien zu erstellen, die den örtlichen Gesundheits-
behörden sowie bei Eingliederungshilfeeinrichtungen dem Träger der Eingliederungshilfe vorzu-
legen sind. Bei der schrittweisen Aufnahme von Nutzerinnen und Nutzer sind vom jeweiligen An-
bieter unter Einbeziehung der Leistungsberechtigten die negativen Folgen bei einer unterblei-
benden Wiederaufnahme, ein ggf. verbleibendes Infektionsrisiko und mögliche persönliche In-
fektionsängste zu berücksichtigen.“

 

 

 

Artikel 5

Änderung der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS- 
CoV-2 in Bezug auf Ein- und Rückreisende

 

Die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in Bezug 
auf Ein- und Rückreisende vom 9. April 2020 (GV. NRW. S. 218a), die zuletzt durch Artikel 5 der 
Verordnung vom 1. Mai 2020 (GV. NRW. S. 333b) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
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1. In der Überschrift wird die Angabe „(CoronaEinreiseVO)“ durch die Angabe „(Coronaeinreise-
verordnung – CoronaEinrVO)“ ersetzt.

 

2. § 2 wird wie folgt geändert:

 

a) In Absatz 1 Nummer 5 wird das Wort „schutzbedürftiger“ durch die Wörter „schutz- bezie-
hungsweise hilfebedürftiger“ ersetzt.

 

b) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „(Saisonarbeitskräfte)“ durch die Wörter „(insbesondere Sai-
sonarbeitskräfte, Arbeiter auf Baustellen)“ ersetzt.

 

3. In § 4 wird die Angabe „10. Mai“ durch die Angabe „30. Mai“ ersetzt.

 

 

 

Artikel 6 
Inkrafttreten

 

Diese Verordnung tritt am 7. Mai 2020 in Kraft; abweichend davon tritt Artikel 2 am 9. Mai 2020 
und Artikel 4 am 11. Mai 2020 in Kraft.

 

 

 

Düsseldorf, den 6. Mai 2020

 

 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen
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Karl-Josef  L a u m a n n

 

GV. NRW. 2020 S. 316d

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 14 / 14


	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Dritte Verordnung zur Änderung von Rechtsverordnungen 


